
RAVENSBURG - Der Prozessausgang
im Teenie-Drama hat für Aufregung
gesorgt: Vielen SZ-Lesern ist das Urteil
des Landgerichts Ravensburg im Falle
des 18-Jährigen, der auf seine 16-jährige
Freundin eingestochen hat, zu mild. Es
lautet: zwei Jahre Jugendstrafe zur Be-
währung. In den sozialen Netzwerken
äußern die Menschen ihren Unmut,
und sogar Mitarbeiter des Gerichts
sind nach dem Urteilsspruch angegan-
gen worden. In der „Schwäbischen
Zeitung“ informiert der Vorsitzende
Richter Veiko Böhm daher nochmals
exklusiv über den komplexen Sachver-
halt und die rechtlichen Hintergründe.

Wie das Gericht mitteilt, war Fol-
gendes zwischen dem Angeklagten
und dem Opfer vorgefallen: Am 14. De-
zember 2016 trafen sich die damals 16-
Jährige und ihr zwei Jahre älterer
Freund in der Ravensburger Wohnung
seiner Eltern. Es sollte eine Ausspra-
che geben. Das Paar hatte seit über ei-
nem Jahr eine feste Beziehung, für bei-
de war es die erste.

Das Treffen fand nach einem ge-
meinsam verbrachten, harmonischen
Wochenende statt. Die 16-Jährige
sprach davon, dass sie sich trennen
wolle. Ihr Freund nahm die Aussage
mit Bestürzung auf und sprach davon,
sich das Leben zu nehmen. Die Jugend-
liche verstörten die Suizidgedanken
und sie warf sich weinend aufs Bett.

Währenddessen durchsuchte der
18-Jährige ihr Mobiltelefon nach einem
Chatverlauf mit einem vermuteten Ne-
benbuhler. Er wurde fündig. Der Nach-
richtenverlauf bestätigte ihm, dass sei-
ne Freundin zwei Tage zuvor Sex mit
einem anderen Jugendlichen gehabt
hatte. Darüber hatte sie ihn belogen.

Eifersucht ist im Spiel

„Über diese Entdeckung geriet der
strafrechtlich nicht vorbelastete Ange-
klagte, dessen Persönlichkeit eine de-
pressive Prägung aufweist und für den
Gewalthandlungen wesensuntypisch
sind, in einen hochgradigen Erre-
gungszustand, der nach der Einschät-
zung eines erfahrenen psychiatrischen
Sachverständigen und der Kammer als
sogenannter Affektzustand zu bewer-
ten war“, erklärt der Vorsitzende Rich-
ter in dem Fall, Veiko Böhm. „Infolge-
dessen lag bei dem Angeklagten zum
Zeitpunkt der sich anschließenden Tat
nur eine erheblich verminderte Steue-
rungsfähigkeit vor.“

Nachdem der 18-Jährige entdeckt
hatte, dass seine Freundin fremdgegan-
gen war, holte er ein kurzes Küchen-
messer. Er setzte sich auf die immer
noch weinend im Bett liegende 16-Jäh-
rige und stach ihr mit dem Messer in
den Bauch – tödliche Folgen nahm er
hierbei in Kauf. Jedoch sind innere Or-
gane bei dem Angriff nicht verletzt
worden. Die Jugendliche wehrte sich.
Zwischen dem Paar kam es zum
Kampf. Dabei fügte der junge
Mann seinem Opfer
weitere Verletzungen
im Gesicht, am Hin-
terkopf und am
Unterarm zu.

Wie die Beweisaufnahme ergeben
hat, hat der Angeklagte dann von sich
aus das Messer weggeworfen und von
seinem Opfer abgelassen. Es konnte
nicht nachgewiesen werden, dass hin-
zugekommene Personen eingegriffen
und dem 18-Jährigen das Messer ent-
wendet haben. „Somit war von einem
strafbefreienden Rücktritt vom Tö-
tungsversuch auszugehen“, sagt Rich-
ter Veiko Böhm. Dass der Angeklagte
ursprünglich den Tod seiner Freundin
in Kauf genommen hat, habe hinsicht-
lich der Rechtsfolgen keine Berück-
sichtigung mehr finden können. „Im
Ergebnis hatte es bei einem Schuld-
spruch wegen gefährlicher Körperver-
letzung zu verbleiben“, so Böhm.

Täter und Opfer leiden unter Tat

Bei dem Messerangriff hatte die 16-Jäh-
rige Todesangst. Sie erlitt schwere Ver-
letzungen, die aber nicht akut lebens-
gefährlich waren. Insbesondere die
Bauchwunde musste operativ versorgt
werden, wobei es sich nach Darstel-
lung der zuständigen Ärztin und des
rechtsmedizinischen Sachverständi-
gen nicht um eine Notoperation han-
delte. In den Monaten nach der Tat
musste sich die Jugendliche wegen
Angstzuständen, Schlafstörungen und
anderen erheblichen psychischen Be-
einträchtigungen einer mehrmonati-
gen psychotherapeutischen Behand-
lung unterziehen. Aktuell haben sich
die psychischen Folgen im Wesentli-
chen gelegt. Die durch die Verletzun-
gen entstandenen Narben bleiben.

„Der Angeklagte zeigte sich von Be-
ginn der Ermittlungen an geständig
und über sein Verhalten erschüttert“,
berichtet Böhm. Mittlerweile sei er mit
seiner Familie in eine andere Stadt ge-
zogen, wo er sehr zurückgezogen lebe.
„Die lange Verfahrensdauer stellte sich
für ihn als sehr belastend dar, was auch
negative körperliche Folgen und Be-
einträchtigungen bei der Ausbildung
mit sich brachte“, so der Richter.

Wie die SZ berichtete, weist der An-
geklagte deutliche Reifeverzögerun-
gen auf. Daher wurde Jugend- statt Er-
wachsenenstrafrecht angewandt. Das
bekräftigt der Vorsitzende Richter
nochmals. Die Strafe begründet er wie
folgt: „Die Kammer hielt die Voraus-
setzungen für die Verhängung einer Ju-
gendstrafe als einschneidendste Ein-
wirkungsmöglichkeit im Jugendstraf-
recht für gegeben. Bei deren Bemes-
sung, die sich anders als im
Erwachsenenstrafrecht primär am Er-
ziehungsbedarf und gerade nicht am
Sühnezweck oder Präventionserwä-
gungen zu orientieren hat, musste sich
die affektbedingt verminderte Schuld-
fähigkeit erheblich zugunsten des An-
geklagten auswirken.“

Zudem musste Richter Böhm zufol-
ge berücksichtigt werden, „dass der
Angeklagte bereits im Vorfeld der Ver-
urteilung durch die Folgen seines Tuns
in erheblichem Maße beeindruckt er-
schien, was den Erziehungsbedarf
minderte“. Im Ergebnis sei von der
Kammer eine Jugendstrafe von zwei
Jahren als geboten, aber auch ausrei-
chend angesehen worden. Deren Voll-
streckung wurde zur Bewährung aus-
gesetzt, weil das Gericht davon aus-
geht, dass der heute 19-Jährige in Zu-

kunft straffrei bleibt. Er wurde
angewiesen, eine Psychothera-

pie zu machen. 

Teenie-Drama:
Richter äußert sich
zu Hintergründen

SZ-Leser sind empört über Urteil –
„Affektbedingt verminderte Schuldfähigkeit“

Von Jasmin Bühler
●
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RAVENSBURG - Die Schützen-
trommler zieren das Plakat des Ra-
vensburger Rutenfests 2018. Sie fei-
ern in diesem Jahr ihr 50-jähriges Ju-
biläum. Und: Die Gestaltungslinie
der Rutenfestmotive, seit 2006 von
Rainer Weishaupt umgesetzt, hat ei-
nen internationalen Design-Preis ge-
wonnen.

Beim Frühlingsfest der Ravens-
burger Rutenfestkommission (RFK)
am Samstagabend wurde das Ruten-
festplakat für 2018 vorgestellt. Das
Motiv zeigt einen Schützentrommler
der Realschulen. Diese Gruppe wur-
de 1968 gegründet und hat somit die-
ses Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum.

Neben der Präsentation des neu-
en Plakats gab es bei der sommerli-
chen Veranstaltung beim Rutenfest-
haus in der Ravensburger Nordstadt
noch einen echten Knüller zu ver-
künden: Rainer Weishaupt, seit 2006
Gestalter der Rutenfestmotive, hat
für diese Arbeit einen internationa-
len Designer-Preis gewonnen, den
„Wolda“-Award. „Wolda“, ausge-
schrieben „Worldwide Logo Design
Annual“, ist ein Wettbewerb, der Lo-
gos und Corporate Identity auszeich-
net. 515 Einreichungen aus 39 Län-
dern wurden im Vorfeld der achten
„Wolda“-Verleihung gezählt. Weis-
haupt gewann einen dieser Preise. 

Prämiert wurde das Erschei-
nungsbild des Ravensburger Ruten-
fests – also die grafische Gesamtlinie
von Rutenfestplakat über Flyer bis
hin zum „Gläsle“ oder der Südmail-
Rutenfestbriefmarke. Begründet
wurde die Ehrung durch „die grafi-
sche Gesamtlinie, die es ermöglicht,
mit einem hohen Maß an Selbstähn-
lichkeit zu arbeiten und dennoch je-
des Jahr ein aktuelles Thema aufzu-
greifen – von Jubiläen der Trommler-
gruppen über Schießwettbewerbe
bis hin zum berühmten Rutenkuss“.

Seit 2006 ist Rainer Weishaupt für
die Gestaltung von Plakaten, Bro-
schüren, Postkarten, Weingläsern,
Nostalgieschildern, Briefmarken,
Rutenarmbändchen oder auch des
Rutenfestautos verantwortlich. Ge-
meinsam mit der Rutenfestkommis-
sion wurden auch der Andenken-
stand, die Schieß- und Wurfbude so-
wie der Ballonstand auf dem Platz
der Familie neu gestaltet. „Was will
man mehr“, freut sich Dieter Graf,
der Vorsitzende der Rutenfestkom-
mission, über den Preis.

Schützentrommler zieren Rutenfestplakat
Festmotiv für 2018 vorgestellt – Design-Preis für Rainer Weishaupt

Die Schützentrommler der Ravensburger Realschulen, die 2018 ihr 50-
jähriges Bestehen feiern, werden das aktuelle Rutenfestmotiv.

GRAFIK: RAINER WEISHAUPT

Von Bernd Adler
●

Weltweite Auszeichnung für die Gestaltungslinie der Ravensburger Ruten-
festplakate: Klar freuen sich da Kommissionsvorsitzender Dieter Graf
(rechts) und der Gestalter der Motive, Rainer Weishaupt. FOTO: BERND ADLER
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RAVENSBURG (sz) - Immer wieder ein interes-
santes Erlebnis: der Tag der offenen Tür bei der
Freiwilligen Feuerwehr in Ravensburg. Auch in
diesem Jahr war die Veranstaltung gut besucht.
Unter fachmännischer Anleitung durften die

Kinder selber mit Wasser spritzen. Löschmeis-
ter Armin Andris zeigte in der Funkzentrale der
Feuerwehr die technische Seite der Arbeit. Auf
den Bildschirmen werden neben der Einsatz-
stärke der einzelnen Gruppen zum Beispiel

auch Straßenkarten und unterstützende Infor-
mationen jeglicher Art angezeigt. Schwindel-
frei mussten die Besucher sein, die mit der
Drehleiter fahren wollten. Bis zu 34 Meter kann
es nach oben gehen. FOTO: REINHARD JAKUBEK

Kinder haben viel Spaß beim Tag der offenen Tür der Feuerwehr

RAVENSBURG/WEINGARTEN (sz) -
Die Städte Ravensburg und Weingar-
ten dürfen sich über ein Preisgeld
freuen: Das Land unterstützt sie mit
je 40 000 Euro für die Förderung von
digitalen Projekten und Strategien
vor Ort. Das teilen die Landtagsabge-
ordneten August Schuler (CDU) und
Manne Lucha (Grüne) mit. 

Beide Städte hatten sich laut Pres-
semitteilung am Landeswettbewerb
„Digitale Zukunftskommune@bw“
beteiligt und wurden nun in Stuttgart
für ihre Planungen ausgezeichnet.
Mit dem Wettbewerb verfolge die
Landesregierung das Ziel, erfolgrei-
che Digitalprojekte hin zu bürgerna-
hen Dienstleistungen und grundle-
genden Infrastrukturen zu stärken
und Digitalstrukturen in den Kom-
munen nachhaltig und flächende-
ckend aufzubauen. 

„Mit dem Landeswettbewerb be-
lohnen wir wegweisende Ideen und
weitsichtige Strategien zur Digitali-
sierung, die anderen Kommunen als
Vorbild dienen und den Bürgern vor
Ort künftig das Leben erleichtern
können“, so die Landtagsabgeordne-
ten. Als weitere Gemeinde im Kreis
Ravensburg erhält Amtzell für das
Konzept „@mtzell.digital“ 35 000
Euro.

Prämien für
vorbildliche

Digitalstrategie

Vernetzt

●» facebook.com/
schwaebische.oberschwaben

Folgen Sie uns auf
Twitter
●» twitter.com/ 

sz_ravensburg

WhatsApp
●» schwaebische.de/

whatsapp
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Kapp Abdichtungstechnik
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